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5) Abschriften (IV): Die Regelung gibt Strafverfolgungsbehörden und Gerich-
ten eine Wahlmöglichkeit. Abschriften und beglaubigte Abschriften von elektro-
nisch erstellten Dokumenten können sowohl in Papierform als auch als elektroni-
sches Dokument erteilt werden (S 1). Wird eine beglaubigte Abschrift eines mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenen oder auf einem sicheren 
Übertragungsweg übermittelten elektronischen Dokuments in Papierform erteilt, 
muss der Beglaubigungsvermerk das Ergebnis der Prüfung der Authentizität und 
der Integrität enthalten (S 2). Das „Ob“ der Erteilung von Abschriften oder be-
glaubigten Abschriften regelt die Vorschrift nicht (BT-Drucks 18/9416 S 50). 

 
6) VO-Ermächtigung (V): Zur Festlegung einheitlicher technischer Standards 

enthält V eine VO-Ermächtigung für die Bundesregierung (S 1), die auf einzelne 
Bundesministerien übertragen werden können (S 2). 

[DE StPO § 032b#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder][DA StPO § 032c#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder] 
 

Elektronische Formulare; Verordnungsermächtigung 
 

1Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates elektronische Formulare einführen. 2 Die 

Rechtsverordnung kann bestimmen, dass die in den Formularen enthaltenen 
Angaben ganz oder teilweise in strukturierter maschinenlesbarer Form zu 
übermitteln sind. 3Die Formulare sind auf einer in der Rechtsverordnung zu 
bestimmenden Kommunikationsplattform im Internet zur Nutzung bereitzu-
stellen. 4Die Rechtsverordnung kann bestimmen, dass eine Identifikation des 
Formularverwenders abweichend von § 32a Absatz 3 durch Nutzung des elek-
tronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes oder 
§ 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes erfolgen kann. 5 Die Bundesregierung 
kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates auf die zuständigen Bundesministerien übertragen. 

 
Die Vorschrift ermöglicht die Einführung elektronischer Formulare (S 1). Sie 

soll gerichtliche Verfahrensabläufe vereinfachen und standardisieren (S 1). In Be-
tracht kommen Formulare für Strafanzeigen oder Strafanträge, aber auch für Zeu-
genentschädigungsanträge und Einsprüche gegen Strafbefehle (BT-Drucks 18/9416 
S 50). Die Formulare sollen allgemein und kostenlos auf einer Kommunikations-
plattform verfügbar sein, die durch eine Rechts-VO bestimmt werden wird. 

[DE StPO § 032c#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder][DA StPO § 032d#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder] 
 

Pflicht zur elektronischen Übermittlung 
 

1Verteidiger und Rechtsanwälte sollen den Strafverfolgungsbehörden 
und Gerichten Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich ein-

zureichende Anträge und Erklärungen als elektronisches Dokument übermit-
teln. 2Die Berufung und ihre Begründung, die Revision, ihre Begründung 
und die Gegenerklärung sowie die Privatklage und die Anschlusserklärung bei 
der Nebenklage müssen sie als elektronisches Dokument übermitteln. 3 Ist 
dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, ist die Über-
mittlung in Papierform zulässig. 4Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei 
der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf 
Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzureichen. 

 
Die Vorschrift regelt die Einreichung von Schriftsätzen und deren Anlagen 

durch Verteidiger und Rechtsanwälte bei Gerichten und Strafverfolgungsbe-
hörden. Sie tritt am 1.1.2022 in Kraft (Art 33 IV Nr 1 des Gesetzes zur Ein- 
führung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des 
elektronischen Rechtsverkehrs vom 5.7.2017; BGBl I S 2229). Für bestimmte 
Schriftstücke (zB Rechtsmitteleinlegung- und begründung) wird die Übermittlung 
als elektronisches Dokument verpflichtend sein (S 2), im Übrigen der Regelfall 
(S 1). Für Anträge und Erklärungen in Verhandlungs- und Haftprüfungster-
minen gilt S 2 nicht. Die Möglichkeit, Erklärungen mündlich zu Protokoll der 

7

8

32c 

1

32d 

1

§§ 32c, 32d



§ 32e Ersters Buch. 4. Abschnitt 

140 Köhler 

  
Druckerei C. H  . Beck 

Kuko 6: Meyer-Goßner, Strafprozessordnung (AAP-System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 05.04.2018     

Geschäftsstelle abzugeben (zB § 318 I, 341 I), wird durch die Vorschrift nicht be-
rührt (BT-Drucks 18/9416 S 51). 

Die Pflicht zur Einreichung elektronischer Dokumente nach S 2 ist Wirksam-
keitsvoraussetzung für die Erklärung. Die Möglichkeit der formgerechten 
Nachholung richtet sich den allgemeinen Regeln; bei einer durch die Nichteinhal-
tung der elektronischen Form bedingten Fristversäumnis gelten die Vorschriften 
über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gem §§ 44 ff (BT-Drucks 18/ 
9416 S 51). 

Ist die Übermittlung als elektronisches Dokument hingegen aus technischen 
Gründen vorübergehend nicht möglich, enthält S 3 eine spezielle Regelung. In 
diesen Fällen ist die form- und firstwahrende Übermittlung in Papierform zulässig. 
Ob die technische Störung in der Sphäre der Justiz oder in der des Einreichenden 
begründet liegt, ist ohne Belang (BT-Drucks 18/9416 S 51) Die vorübergehende 
Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung in Papierform oder unverzüglich (dh 
ohne schuldhaftes Zögern; BT-Drucks 18/9416 S 51; SSW-Mosbacher/Claus 4) 
glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein elektronisches Dokument nachzurei-
chen (S 4). 

[DE StPO § 032d#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder][DA StPO § 032e#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder] 
 

Übertragung von Dokumenten zu Aktenführungszwecken 
 

I 1Dokumente, die nicht der Form entsprechen, in der die Akte ge-
führt wird (Ausgangsdokumente), sind in die entsprechende Form zu 

übertragen. 2Ausgangsdokumente, die als Beweismittel sichergestellt sind, 
können in die entsprechende Form übertragen werden.  

II Bei der Übertragung ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass 
das übertragene Dokument mit dem Ausgangsdokument bildlich und inhalt-
lich übereinstimmt.  

III 1Bei der Übertragung eines nicht elektronischen Ausgangsdokuments in 
ein elektronisches Dokument ist dieses mit einem Übertragungsnachweis zu 
versehen, der das bei der Übertragung angewandte Verfahren und die bildli-
che und inhaltliche Übereinstimmung dokumentiert. 2Ersetzt das elektroni-
sche Dokument ein von den verantwortenden Personen handschriftlich unter-
zeichnetes strafverfolgungsbehördliches oder gerichtliches Schriftstück, ist der 
Übertragungsnachweis mit einer qualifizierten elektronischen Signatur des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu versehen. 3Bei der Übertragung eines 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehenen oder auf einem 
sicheren Übermittlungsweg eingereichten elektronischen Ausgangsdokuments 
ist in den Akten zu vermerken, welches Ergebnis die Prüfung der Authentizi-
tät und Integrität des Ausgangsdokuments erbracht hat.  

IV 1Ausgangsdokumente, die nicht als Beweismittel sichergestellt sind, müs-
sen während des laufenden Verfahrens im Anschluss an die Übertragung min-
destens sechs Monate lang gespeichert oder aufbewahrt werden. 2Sie dürfen 
längstens bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem die Verjährung eingetre-
ten ist, gespeichert oder aufbewahrt werden. 3 Ist das Verfahren abgeschlossen, 
dürfen Ausgangsdokumente, die nicht als Beweismittel sichergestellt sind, 
längstens bis zum Ablauf des auf den Abschluss des Verfahrens folgenden 
Kalenderjahres gespeichert oder aufbewahrt werden.  

V 1Ausgangsdokumente, die nicht als Beweismittel sichergestellt sind, kön-
nen unter denselben Voraussetzungen wie sichergestellte Beweisstücke besich-
tigt werden. 2Zur Besichtigung ist berechtigt, wer befugt ist, die Akten ein-
zusehen. 

 
1) Übertragung (I-III): Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die 

Form, in der die Akte geführt wird, nicht zwangsläufig mit der Form der zu den 
Akten zu nehmenden Dokumenten übereinstimmen muss (BT-Drucks 18/9416 
S 51 f). 
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I S 1 ordnet an, dass das betreffende papierene oder elektronische Ausgangsdo-
kument in die Form zu übertragen ist, in der die Akte geführt wird. Auch elekt-
ronische Dokumente, die nicht in einem für die (elektronische) Aktenführung 
geeigneten Format vorliegen, fallen unter die Vorschrift. Es handelt sich bei der 
„Übertragung“ mithin um eine bloße Umwandlung des Formats. Mit dem 
Begriff „Ausgangsdokument“ hat der Gesetzgeber sich bewusst gegen den Aus-
druck „Urschrift“ entschieden, da dieser stark mit dem Medium Papier verbunden 
ist (BT-Drucks 18/9416 S 52). I S 2 ermöglicht die Umwandlung eines Ausgangs-
dokuments, das als Beweismittel sichergestellt worden ist (zB sichergestellter 
schriftlicher Kaufvertrag als Urkunde). Eine Umwandlungspflicht besteht nicht 
(BT-Drucks 18/9416 S 52). 

Nach II ist nach dem Stand der Technik sicherzustellen, dass das durch den 
Übertragungs-/Umwandlungsvorgang geschaffene Dokument bildlich und inhalt-
lich mit dem Ausgangsdokument übereinstimmt. Hinweise auf den jeweiligen 
Stand der Technik können der Technischen Richtlinie des BSI zum „rechtssi-
cheren ersetzenden Scannen“ (TS RESICAN) entnommen werden (BT-Drucks 
18/9416 S 53). Ist die inhaltliche Übereinstimmung in dieser Weise sichergestellt, 
hat das übertragene Dokument den gleichen Beweiswert wie das Ausgangsdoku-
ment. II steht es aber nicht entgegen, aus Gründen der Aufklärungspflicht (§ 244 I) 
das Ausgangsdokument für die Beweiserhebung heranzuziehen. Besteht kein Anlass 
für Zweifel an der inhaltlichen Übereinstimmung, kann das Gericht einen Beweis-
antrag auf Verlesung des Ausgangsdokument gem § 244 V S 3 nach pflichtgemä-
ßen Ermessen (dh ohne Bindung an die engen Ablehnungsgründe des § 244 III) 
ablehnen (BT-Drucks 18/9416 S 53; erg 78c zu § 244). 

III verpflichtet zur Erstellung von Übertragungsvermerken. Sie dienen nicht 
nur der justizinternen Kontrolle, sondern ermöglichen gem § 256 I Nr 6 den  
erweiterten Urkundenbeweis (BT-Drucks 18/9416 S 53). S 1 und 2 betreffen die 
Übertragung eines nicht elektronischen Ausgangsdokuments in ein elektronisches 
Dokument (BT-Drucks 12203 S 73); S 3 die Übertragung eines elektronischen 
Dokuments in ein Papierdokument. Im Übertragungsvermerk wird nicht die in-
haltliche und bildliche Übereinstimmung von Ausgangsdokument und übertrage-
nem Dokument dokumentiert (BT-Drucks 18/9416 S 54). 

 
2) Speicherung oder Aufbewahrung (IV): Die Vorschrift betrifft nur Aus-

gangsdokumente, die nicht als Beweismittel sichergestellt sind. Während eines 
laufenden Verfahrens gilt eine Mindestaufbewahrungs-/Mindestspeicherungs-
frist für das Ausgangsdokument von 6 Monaten nach Übertragung (S 1). Bis zur 
Höchstfrist (S 2 und 3) kann die Speicherung oder Aufbewahrung im Einzelfall 
ausgedehnt werden (BT-Drucks 18/9416 S 55).  

S 2 bestimmt, die Höchstdauer für die Fälle, in denen das Verfahren nicht 
durch ein Urteil abgeschlossen wird; die Speicherung oder Aufbewahrung muss 
dann spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres enden, in dem die Verjährung 
eingetreten ist. Wird das Verfahren mit einem Urteil (oder Strafbefehl) abge-
schlossen, darf das Ausgangsdokument längstens bis zum Ablauf des auf den 
(rechtskräftigen) Abschluss des Verfahrens folgenden Kalenderjahres gespeichert 
oder aufbewahrt werden (S 3). 

Keine Regelung enthält IV für die Frage, wie nach Ablauf der Mindestdauer für 
die Speicherung oder Aufbewahrung zu verfahren ist, wenn das Ermittlungsverfah-
ren aus anderen Gründen als Verjährung (zB mangels hinreichenden Tatverdachts) 
gem § 170 II eingestellt wird. Insofern kann sich die StA nach den Umständen des 
Einzelfalls entscheiden (BT-Drucks 18/9416 S 55). 

[DE StPO § 032e#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder][DA StPO § 032f#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder] 
 

Form der Gewährung von Akteneinsicht; Verordnungsermächtigung 
 

I 1Einsicht in elektronische Akten wird durch Bereitstellen des Inhalts 
der Akte zum Abruf gewährt. 2Auf besonderen Antrag wird Akten-

einsicht durch Einsichtnahme in die elektronischen Akten in Diensträumen 
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gewährt. 3Ein Aktenausdruck oder ein Datenträger mit dem Inhalt der elekt-
ronischen Akten wird auf besonders zu begründenden Antrag nur übermit-
telt, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat. 4Stehen der 
Akteneinsicht in der nach Satz 1 vorgesehenen Form wichtige Gründe entge-
gen, kann die Akteneinsicht in der nach den Sätzen 2 und 3 vorgesehenen 
Form auch ohne Antrag gewährt werden.  

II 1Einsicht in Akten, die in Papierform vorliegen, wird durch Einsicht- 
nahme in die Akten in Diensträumen gewährt. 2Die Akteneinsicht kann, so-
weit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, auch durch Bereitstellen des 
Inhalts der Akten zum Abruf oder durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur 
Mitnahme gewährt werden. 3Auf besonderen Antrag werden einem Verteidi-
ger oder Rechtsanwalt, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, die 
Akten zur Einsichtnahme in seine Geschäftsräume oder in seine Wohnung 
mitgegeben.  

III Entscheidungen über die Form der Gewährung von Akteneinsicht nach 
den Absätzen 1 und 2 sind nicht anfechtbar.  

IV 1Durch technische und organisatorische Maßnahmen ist zu gewährleis-
ten, dass Dritte im Rahmen der Akteneinsicht keine Kenntnis vom Aktenin-
halt nehmen können. 2 Der Name der Person, der Akteneinsicht gewährt 
wird, soll durch technische Maßnahmen in abgerufenen Akten und auf über-
mittelten elektronischen Dokumenten nach dem Stand der Technik dauerhaft 
erkennbar gemacht werden.  

V 1Personen, denen Akteneinsicht gewährt wird, dürfen Akten, Dokumente, 
Ausdrucke oder Abschriften, die ihnen nach Absatz 1 oder 2 überlassen wor-
den sind, weder ganz noch teilweise öffentlich verbreiten oder sie Dritten zu 
verfahrensfremden Zwecken übermitteln oder zugänglich machen. 2Nach 
Absatz 1 oder 2 erlangte personenbezogene Daten dürfen sie nur zu dem 
Zweck verwenden, für den die Akteneinsicht gewährt wurde. 3Für andere 
Zwecke dürfen sie diese Daten nur verwenden, wenn dafür Auskunft oder 
Akteneinsicht gewährt werden dürfte. 4Personen, denen Akteneinsicht ge-
währt wird, sind auf die Zweckbindung hinzuweisen.  

VI 1Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die für die Einsicht in elektronische Akten geltenden 
Standards. 2Sie kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates auf die zuständigen Bundesministerien übertra-
gen. 

 
1) Allgemeines: Die Vorschrift regelt ausschließlich das Verfahren über die 

Akteneinsicht. Das Recht auf Akteneinsicht berührt sie nicht, § 32f setzt viel-
mehr eine positive Entscheidung über das „Ob“ der Akteneinsicht voraus. Sie 
betrifft sowohl die Akteneinsicht des Verteidigers (§ 147 I–III) und anderer Akten-
einsichtsberechtigter – wie etwa den Beschuldigten (§ 147 IV), den Verletzten 
(§ 406 III) oder den Privatkläger (§ 385 III S 2) – als auch für Justizbehörden und 
andere öffentliche Stellen. I bestimmt die Form der Einsicht in die elektronische 
Akte, II betrifft die Papierakte (BT-Drucks 18/9416 S 56). 

 
2) Einsicht in elektronische Akten (I): Der Regelfall für die Einsicht in die 

elektronische Akte ist das Bereitstellen des Akteninhalts mittels einer abgesicher-
ten Verbindung über ein öffentliches Telekommunikationsnetz (insbesondere das 
Internet) „auf Abruf“ (S 1). Die Akte kann dazu auch in ein anderes Format (zB 
PDF-Format) übertragen werden. Sie setzt voraus, dass der Antragsteller über 
entspr Hard- und Software verfügt. Die Akteneinsicht ist mit dem „Bereitstellen 
zum Abruf“ ist gewährt. Ob der Antragsteller die Akte tatsächlich einsieht, spielt 
keine Rolle (BT-Drucks 18/9416 S 56). 

Auf besonderen Antrag bietet S 2 dem Antragsteller die Möglichkeit, die 
elektronische Akte in den Diensträumen der aktenführenden Stelle einzusehen. 
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Nur ausnahmsweise wird dem Antragsteller auf Antrag ein Aktenausdruck 
oder ein Datenträger übermittelt. Dies setzt ein berechtigtes Interesse an dieser 
Form der Akteneinsicht voraus, das im Antrag besonders zu begründen ist. Dies 
liegt etwa vor, wenn der Antragsteller über keine ausreichenden technischen Mög-
lichkeiten zur Wiedergabe verfügt und ihm das Aufsuchen der Diensträume der 
aktenführenden Stelle nicht zumutbar ist (BT-Drucks 18/9416 S 57). 

Von Amts wegen wird die Akteneinsicht nach S 2 oder 3 gewährt, wenn ei-
nem Bereitstellen aus Abruf nach S 1 wichtige Gründe entgegenstehen (S 4). Dies 
können technische (zB das hohe Datenvolumen), aber auch inhaltliche Gründe (zB 
Verschlusssachen oder besonders schutzbedürftigen Akteninhalten) sein (BT-
Drucks 18/12203 S 73). 

 
3) Einsicht in Papierakten (II): Das „Wie“ der Gewährung von Einsicht in 

Papierakten steht im Ermessen der aktenführenden Stelle (BT-Drucks 18/12203 
S 73).  

A) Einsichtnahme in den Diensträumen (S 1): Die Einsichtnahme wird 
grundsätzlich in den Diensträumen der aktenführenden Stelle gewährt (S 1). 
Diese Form der Akteneinsicht ist der (bislang nicht ausdrücklich normierte) Re-
gelfall (SSW-Mosbacher/Claus 7). Dem kommt vor allem deshalb Bedeutung zu, 
weil der nicht verteidigte Beschuldigte nach § 147 IV einen eigenen Anspruch auf 
Akteneinsicht hat (erg 31 f zu § 147).  

B) Bereitstellen des Akteninhalts auf Abruf oder einer Aktenkopie (S 2): 
Die Akteneinsicht kann auch dadurch gewährt werden, dass eine elektronische 
Fassung der verfahrensführenden Papierakte hergestellt und auf Abruf bereitgestellt 
wird. Möglich ist zudem, eine Papierkopie der Akte anzufertigen und zur Mit-
nahme bereitzustellen (BT-Drucks 18/9416 S 57). In beiden Fällen dürfen dem 
allerdings keine wichtigen Gründe entgegenstehen (erg unten 11).  

C) Mitgabe der Akten in die Geschäftsräume oder Wohnung (S 3): Die 
Regelung ersetzt § 147 IV aF. Danach werden einem Verteidiger oder Rechts-
anwalt auf besonderen Antrag die Akten zur Einsichtnahme in seine Geschäfts-
räume oder in seine Wohnung mitgegeben, soweit dem nicht wichtige Gründe 
entgegenstehen (S 3). Der Antrag muss nicht „besonders“ begründet werden; es 
muss lediglich die Mitgabe in die Geschäftsräume oder die Wohnung ausdrücklich 
(„besonders“) beantragt werden (SSW-Mosbacher/Claus 9).  

Nach S 3 „werden“ die Akten dem Verteidiger oder Rechtsanwalt mitgege-
ben, sofern der Mitgabe keine wichtigen Gründe entgegenstehen; § 147 IV S 1 aF 
war hingegen eine „Soll“-Vorschrift. Dennoch soll das „Wie“ der Gewährung der 
Akteneinsicht (weiterhin) „insgesamt im Ermessen“ der aktenführenden Stelle 
stehen (BT-Drucks 18/12203 S 73). Ein Rechtsanspruch auf Aktenaushändigung 
zur Mitnahme in Büro oder Wohnung besteht mithin nicht (BGH DRiZ 90, 455; 
NStZ 85, 13 [Pf/M]; 94, 227 [K]; NStZ-RR 08, 48 L; Koblenz VRS 70, 282, 
284). Soweit keine wichtigen Gründe (unten 11) entgegenstehen, wird nach dem 
Wortlaut des S 3 einem Antrag auf Mitgabe der Akten jedoch stattzugeben sein (so 
schon Rieß Peters-FG 127; offen gelassen von BVerfG NJW 12, 141). Ist die Mit-
gabe nach S 3 geboten, so schließt das nicht die Pflicht des Gerichts ein, dem Ver-
teidiger die Akten zuzusenden (KG NZV 02, 334; Frankfurt NStZ 81, 191; Stutt-
gart NJW 79, 559, 560). Werden die Akten dem Verteidiger auf seinen Antrag hin 
übersandt (also nicht nur an ihn ausgehändigt, vgl LG Detmold NJW 95, 2801; 
AG Göttingen NdsRpfl 96, 61), so wird hierfür nach Nr 9003 KVGKG – verfas-
sungsrechtlich unbedenklich (BVerfG NJW 95, 3177; 96, 2222) – sogleich (Kob-
lenz NStZ-RR 96, 96) eine Gebühr von 12 € erhoben; es haftet der Verteidiger 
(LG Frankenthal NJW 95, 2801; MDR 96, 104: auch der Pflichtverteidiger), nicht 
der Beschuldigte (LG Göttingen StV 96, 166; LG Koblenz NJW 96, 1223; Stra-
Fo 01, 147; Schäpe DAR 96, 336; aM AG Beckum StraFo 96, 29; AG Leverkusen 
und AG Oldenburg AnwBl 96, 295; AG Tecklenburg StV 96, 167; vgl auch OVG 
Koblenz NJW 07, 2426 sowie zur umsatzsteuerrechtlichen Konsequenz Bamberg 
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StraFo 09, 350). Ein Anspruch auf unfreie Rücksendung der Akten bzw auf Erstat-
tung der Portoauslagen für die Rücksendung besteht nicht (Hamm NJW 06, 1076 
mwN; Celle StraFo 06, 475). 

Für die Frage, ob ein der Mitgabe entgegenstehender wichtiger Grund vor-
liegt, kann auf die Rspr und Lit zu § 147 IV S 1 aF zurückgegriffen werden. Ein 
wichtiger Grund kann zB darin liegen, dass die Akten als Verschlusssache gekenn-
zeichnet sind (Heghmanns/Scheffler-Dallmeyer II 336; vgl RiStBV 213 IV und 
KG StV 97, 624: keine gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung eines Verteidi-
gers zur Geheimhaltung in Verschlusssachen; ebenso Zieger StV 95, 107), dass die 
Gefahr der Einsichtnahme oder Beeinträchtigung durch Dritte besteht oder dass 
die Akten für die beschleunigte Durchführung des Verfahrens benötigt werden. 
Vorläufige Tonbandaufzeichnungen nach § 168a II werden idR von der Mitgabe 
auszuschließen sein (Kurth NJW 78, 2484), ebenso behördliche Beiakten vertrauli-
cher Art (Personalakten uä). Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes 
wird die Mitgabe idR (vgl aber auch V) nicht verweigert werden können (vgl 
Groß/Fünfsinn NStZ 92, 107; siehe aber auch 19c, 19d zu § 147 zur Mitgabe von 
Datenkopien). Liegt ein wichtiger Grund vor, wird die Akteneinsicht in den 
Diensträumen der aktenführenden Stelle gewährt (S 1), weil dann der Grund auch 
der Mitgabe einer Aktenkopie nach S 2 entgegensteht (erg oben 8). 

 
4) Ausschluss der Anfechtbarkeit (III): Die Entscheidung über die Form der 

Gewährung der Akteneinsicht nach I und II ist unanfechtbar (BT-Drucks 18/ 
12203 S 74); ein Anspruch auf eine bestimmte Form der Akteneinsicht besteht 
nicht (BT-Drucks 18/9416 S 57). Der Ausschluss der Anfechtbarkeit bezieht sich – 
wie bisher in § 147 IV S 2 – auf die Art und Weise der Akteneinsicht (Stuttgart 
NStZ-RR 13, 217). Er ist absolut (vgl BGH StB 18/16 vom 30. Juni 2016; Celle 
[1. StS] 1 Ws 415/16 vom 26.8.2016; Hamburg [2. StS] NStZ-RR 16, 282; 
Frankfurt StV 16, 148 mit Anm Killinger, die allerdings mit guten Gründen darauf 
hinweist, dass unter Umständen – etwa bei Verweigerung der Mitgabe von Kopien 
bei massenhaften Daten – faktisch bereits das „ob“ der Akteneinsicht betroffen sein 
kann; erg 19c zu § 147). Nach anderer Ansicht (Celle NStZ-RR 17, 48; NStZ 16, 
305 [jeweils 2. StS] mit kritischen Anm Knauer/Pretsch; Hamburg [3. StS] NStZ 
16, 695; Köln 2 Ws 388/16; Nürnberg StraFo 15, 102; vgl auch Karlsruhe NStZ 
12, 590) soll allerdings die StA Beschwerde gegen Entscheidungen des Vorsitzen-
den des erkennenden Gerichts einlegen können, da dieser – anders als dem Ange-
klagten mit § 338 Nr 8 – gegen Entscheidungen nach IV S 1 keine Revisionsrüge 
eröffnet sei (zw; aM zutr Hamburg [2. StS] NStZ-RR 16, 282; abl auch Knau-
er/Pretsch aaO; Killinger aaO; Mosbacher JuS 17, 127, 128). Der Ausschluss er-
streckt sich jedenfalls nicht auf die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Ablehnung 
des Antrags nach IV S 1 durch die StA. Richterliche Entscheidungen bedürfen 
wegen ihrer Unanfechtbarkeit keiner Begründung (Karlsruhe Justiz 79, 341). 

Die Unanfechtbarkeit des ablehnenden Beschlusses befreit das Gericht nicht von 
der Notwendigkeit, einen Antrag nach I oder II zu bescheiden; wird das unter-
lassen, kann ein nachfolgender Eröffnungsbeschluss über das Nachholungsverfahren 
nach § 33a S 1 wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gegen-
standslos werden (KG StV 16, 545). 

 
5) Datenschutz (IV, V): Die Regelungen tragen der hohen Bedeutung des Da-

tenschutzes in Strafverfahren Rechnung. Die Einführung der elektronischen Akte 
erfordert besondere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Betroffenen.  

A) IV enthält ausschließlich Regelungen zum Datenschutz bei der Einsicht in 
die elektronische Akte (I). Es ist durch technische und organisatorische Maß-
nahmen sicherzustellen, dass keine Dritten Kenntnis vom Akteninhalt nehmen 
können (S 1). Technische Vorkehrungen sind etwa die Verschlüsselung. Die Pflicht 
für entspr Vorkehrungen trifft sowohl die Einsichtsgewährenden als auch Einsichts-
nehmenden. Nach S 2 soll der Name derjenigen Person, der Einsicht in die elekt-
ronische Akte gewährt wird, als „Wasserzeichen“ in abgerufenen Akten und 
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übermittelten elektronischen Dokumenten dauerhaft erkennbar gemacht werden 
(BT-Drucks 18/9416 S 58).  

B) V gilt sowohl für die elektronische (I) als auch für die papierene Akte (II). 
Die Regelung enthält eine datenschutzrechtliche Zweckbindung. 

Nach S 1 darf die Akte weder öffentlich verbreitet noch Dritten zu verfah-
rensfremden Zwecken überlassen oder sonst zur Kenntnisnahme ihre Inhalts 
zugänglich gemacht werden. Der Verteidiger darf die Akte daher an den Beschul-
digten oder einen Sachverständigen weitergeben, nicht hingegen an einen Journa-
listen oder einen sonstigen Dritten (BT-Drucks 18/9416 S 58). 

Nach S 2 ist darüber hinaus grundsätzlich jegliche zweckwidrige Verwen-
dung (dh Verarbeiten und Nutzen; vgl 3 V BDSG) personenbezogener Daten, die 
durch Akteneinsicht nach I oder II erlangt worden sind, unzulässig (BT-Drucks 
18/9416 S 58). Für andere Zwecke können die Daten ausnahmsweise dann ver-
wendet werden, wenn dafür Auskunft oder Akteneinsicht gewährt werden dürfte 
(S 3). Wird die Akteneinsicht einem RA oder Verteidiger gewährt, ergibt sich die 
Zweckbindung zugleich für seinen Mandanten oder einen von ihm beauftragten 
Sachverständigen. Auf die Zweckbindung ist bei der Gewährung der Akteneinsicht 
hinzuweisen (S 4). 

Wie bei § 477 V aF dürfte es sich bei V um ein Schutzgesetz iS der §§ 1004, 
823 II BGB handeln (Braunschweig NJW 08, 3294; LG Mannheim 70128/ 
06 vom 24.11.2006). Der Betroffene kann daher bei zweckwidriger Verwendung 
der Daten Unterlassung (§ 1004 BGB) und Schadensersatz verlangen (Braun-
schweig NJW 08, 3294). Für den Rechtsanwalt besteht bei Verstoß gegen die 
Zweckbindung ein Strafbarkeitsrisiko nach §§ 203 I Nr 3, 204 StGB, andere Emp-
fänger können sich gem § 353d Nr 3 StGB strafbar machen (Lauterwein 173 
mwN). 

 
6) Verordnungsermächtigung (VI): Die Einzelheiten des Aktenabrufs und 

der Einsicht in die elektronische Akte kann durch RechtsVO der Bundesregierung 
näher ausgestaltet werden (S 1). Das gilt insbesondere für die Datensicherheit (BT-
Drucks 18/9416 S 58). Die Ermächtigung kann auf die zuständigen Bundesminis-
terien übertragen werden (S 2). 

[DE StPO § 032f#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder][DA StPO vor § 033#1-Strafprozessordnung#StPO#STPO#jeder] 

Köhler/Schmitt 
Abschnitt 4a. Gerichtliche Entscheidungen  

Ersters Buch. Abschnitt 4a Gerichtliche Entscheidungen  
Vorbemerkungen 

 
1) Für die gerichtlichen Entscheidungen (Einl 121) gelten die allgemeinen 

Vorschriften dieses Abschnitts. Zu unterscheiden sind Sachentscheidungen über 
den Prozessgegenstand und bloße Prozessentscheidungen, die aus verfahrensrecht-
lichen Gründen eine Sachentscheidung ablehnen, den Weg zu ihr versperren oder 
die Sicherung und den Ablauf des Verfahrens betreffen. Für beide Arten fordert  
das Gesetz die Anhörung der Beteiligten (§§ 33, 33a) und regelt, welche Entschei-
dungen mit Gründen versehen (§ 34) und wann und auf welche Weise sie be-
kanntgegeben werden müssen (§§ 35 ff). Über die Wirksamkeit richterlicher Pro-
zesshandlungen und ihre Widerruflichkeit (Einl 112 ff) enthält der Abschnitt keine 
Bestimmungen. 

 
2) Das Ergehen einer Entscheidung wird in vielen Vorschriften vorausge-

setzt, ohne dass das Gesetz ausdrücklich sagt, welcher Zeitpunkt hierfür maßge-
bend ist. Im Einzelnen gilt Folgendes:  

A. In der Hauptverhandlung ergeht die Entscheidung durch Verkündung des 
Urteils (§ 268 II S 1) oder Beschlusses (§ 35 I S 1), gleichgültig, ob der davon  
Betroffene anwesend ist. Bei der Urteilsverkündung ist nur die Verlesung der Ur-
teilsformel, nicht die außerdem vorgeschriebene mündliche Eröffnung der Urteils-
gründe wesentlich (38 zu § 338). Unabänderbar wird das Urteil aber erst mit Be-
endigung der vollständigen Verkündung (9 ff zu § 268).  

15

16

17

18

19

1

2

3

Vor § 33



§ 32f Ersters Buch. Abschnitt 4a 

146 Schmitt 

  
Druckerei C. H  . Beck 

Kuko 6: Meyer-Goßner, Strafprozessordnung (AAP-System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Erstversand, 05.04.2018     

B. Außerhalb der Hauptverhandlung ergehen die Entscheidungen in Anwe-
senheit der betroffenen Personen durch Verkündung (§ 35 I S 1), sonst schriftlich. 
Beim schriftlichen Erlass von Entscheidungen ist der aktenmäßige Erlass vom Erlass 
mit Außenwirkung zu unterscheiden:  

a) Aktenmäßig ist die Entscheidung erlassen, wenn sie vollinhaltlich zur 
Kenntnis für Personen außerhalb des Gerichts niedergelegt und durch den zustän-
digen Richter unterschrieben ist (BGH 25, 187; Koblenz MDR 85, 955). Von 
dieser Art des Erlasses der Entscheidung gehen zB § 78c II StGB und § 33 II 
OWiG aus. 

Die Unterzeichnung von Beschlüssen schreibt das Gesetz nicht vor (BGH 
NStZ 85, 492 [Pf/M]; Bay 89, 102). Anders als nach § 275 II bei Urteilen ist bei 
Beschlüssen insbesondere nicht die Unterschrift aller mitwirkenden Richter erfor-
derlich (str; vgl dazu die Nachw in BGH NStZ 12, 225). Daher lässt § 14 II  
GeschOBGH für Beschlüsse dieses Gerichts, die außerhalb der mündlichen Ver-
handlung ergehen, die Unterschrift des Vorsitzenden und des Berichterstatters 
genügen. Trägt der Beschluss einer StrK nur eine oder 2 Unterschriften, so muss 
aber erkennbar sein, dass die gerichtliche Entscheidung gleichwohl in der gesetz-
lich vorgeschriebenen Besetzung mit 3 Richtern getroffen worden ist (BGH 
NStZ-RR 97, 205; Düsseldorf MDR 84, 164; Nürnberg MDR 94, 294; Stuttgart 
Justiz 82, 165). Hat der 3. Richter gar nicht mitgewirkt, so handelt es sich um 
einen Beschlussentwurf, um eine Nichtentscheidung (BVerfG NJW 85, 788), die 
aber anfechtbar ist, wenn sie den Prozessbeteiligten zugestellt wurde (Rosenberg/ 
Schwab/Gottwald § 62 III 2; Lüke JuS 85, 767). 

Fehlt es an der Unterschrift, so muss sich mindestens aus den Umständen 
ohne jeden Zweifel ergeben, dass die in den Akten befindliche Entscheidung auf 
dem Willen des zuständigen Richters beruht (Bay 57, 4 = MDR 57, 374; Düssel-
dorf NJW 70, 1937; Koblenz MDR 85, 955; vgl auch Koblenz MDR 83, 864 und 
Düsseldorf VRS 96, 204 für den Fall der Vertretung in der Unterschrift). 

Durch den aktenmäßigen Erlass wird die Entscheidung existent und daher 
auch schon anfechtbar (4 vor § 296); sie kann aber noch abgeändert werden (erg 
24 zu § 349).Schmitt  

b) Erlassen mit Außenwirkung wird die Entscheidung an dem Tag, an dem 
die Geschäftsstelle sie an eine Behörde oder Person außerhalb des Gerichts hinaus-
gibt (BGH NStZ 11, 713; Bay 77, 77, 79 = MDR 77, 778; Bay 79, 148 = 
VRS 58, 34; 01, 53 mwN; KG NZV 92, 123; Köln NJW 93, 608; Meyer JR 76, 
515); das gilt auch, wenn die Geschäftsstelle ohne richterliche Anweisung handelt 
(Bay 81, 84 = NJW 81, 2589; MükoStPO-Valerius 19 zu § 33; aM LR-Graal-
mann-Scheerer 12 zu § 33). Maßgebend ist also nicht, wann die Entscheidung 
vom Richter in den Geschäftsgang gegeben (so RG 56, 358, 360; 66, 121; Hamm 
GA 59, 287; Köln JR 76, 514) oder wann sie den Verfahrensbeteiligten zugestellt 
worden ist (so KG VRS 38, 137; Bremen NJW 56, 435; Koblenz VRS 48, 291; 
LR-Graalmann-Scheerer aaO), sondern der Zeitpunkt, von dem ab es tatsächlich 
unmöglich ist, sie abzuändern (Meyer aaO; erg aber 24 zu § 349). 

 
3) Ein Recht auf richterliche Entscheidung hat grundsätzlich jeder An-

tragsteller, der in seiner Eingabe nicht erkennen lässt, dass er auf einen Bescheid 
verzichtet. Wenn es sich nicht um einen Antrag handelt, für den das Gesetz eine 
förmliche Entscheidung vorschreibt, kann der Antragsteller formlos beschieden 
werden; mindestens die Art der Erledigung ist ihm schriftlich mitzuteilen (vgl 
BVerfGE 2, 225 = NJW 53, 817 zu Art 17 GG). 

Eine sachliche Entscheidung unterbleibt, wenn die Eingabe oder der Antrag 
nicht den Anforderungen entspricht, die an jede bei einer Behörde einzureichende 
Eingabe zu stellen sind, etwa wenn sie einen beleidigenden, herausfordernden oder 
erpresserischen Inhalt hat (BVerfG aaO). Das gilt insbesondere auch für Strafanzei-
gen, die keinen sachlichen Inhalt haben, sondern nur grob beleidigend oder que-
rulatorisch sind (vgl dazu Solbach/Klein 16). 
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